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Mehr als 93.000 Rechts- und Steuerberatungen hat die
Arbeitnehmerkammer im vergangenen Jahr in ihren
Geschäftsstellen in Bremen und Bremerhaven durchgeführt –
rund 7.000 Fälle mehr als im Jahr davor. Dies ist die
höchste Beratungszahl seit Zusammenlegung beider Arbeit-
nehmerkammern im Jahre 2001. ›Die Wirtschaftskrise hat
zu einer enormen Verunsicherung bei den Arbeitnehmern
geführt. Vor allem Beratungen zu Kündigungen und zur
Kurzarbeit standen im vergangenen Jahr im Mittelpunkt‹,
erläutert Ingo Schierenbeck, Geschäftsführer und Leiter der
Abteilung Rechtsberatung der Arbeitnehmerkammer.

Fast 39.000 Beratungen allein im Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht spiegeln die Situation von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern in den Bremer Betrieben und Dienststellen wider.
Rat suchten die Mitglieder vermehrt zur arbeitgeberseitigen Kün-
digung, zur Insolvenz des beschäftigenden Unternehmens und

Für kurze Steuertipps steht den Mitgliedern der Arbeitnehmer-
kammer jetzt täglich eine telefonische Hotline zur Verfügung
(0421·36301-40 in Bremen, 0471·92235-10 in Bremerhaven).
Fragen, die die steuerrechtlichen Neuerungen der schwarz-gelben
Regierung aufwerfen – etwa zur Wahl der Steuerklasse oder zum
Kinderfreibetrag – werden von den Fachleuten der Arbeitnehmer-
kammer ab sofort ebenfalls beraten.

Auch in der öffentlichen Rechtsberatung, die die Arbeitnehmer-
kammer im Auftrag des Landes Bremen für Bürger mit geringem
Einkommen durchführt, sind die Auswirkungen der Finanz- und
Wirtschaftskrise zu spüren. So sind wieder die Beratungen zur
Verbraucherinsolvenz deutlich angestiegen. Arbeitslosigkeit, Tren-
nungen und Einkommensverluste etwa durch Kurzarbeit sind die
häufigsten Ursachen dafür, dass die Menschen ihre finanziellen
Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen können. Ein erheblicher
Teil der Rechtsfragen bezog sich außerdem auf den Bereich des
Vertrags- und Familienrechtes. Dabei nehmen die Rechtsfragen
zu Internetkäufen und auch zu Handyverträgen zu. Im Familien-
recht lassen sich die Paare zunehmend auch vor der geplanten
Ehe über die rechtlichen Folgen beraten.

Die Kammer hat auf die gestiegene Nachfrage reagiert und
führt täglich persönliche Beratungen durch. Zusätzlich wurden die
Telefonberatungen und Beratungen per E-Mail zu arbeits- und
steuerrechtlichen Fragen ausgeweitet. Schierenbeck: ›Wir sind
die erste Anlaufstation für die Ratsuchenden. Eine kurzfristig
erteilte Rechtsauskunft verkürzt häufig eine quälende Rechtsun-
sicherheit.‹

Interview mit der Präsidentin des
Landesarbeitsgerichts Bremen

›Das ist kaum
noch zu schaffen‹

Ihr Kontakt zu uns

Arbeits-/Sozialversicherungsrecht:
Telefonische Beratung:
Montag bis Donnerstag: 9 bis 16 Uhr, Freitag: 9 bis 12.30 Uhr
Bremen: Tel. 0421·36301-11

Bremerhaven: Tel. 0471·92235-11

Steuerrechtsberatung:
Telefonische Beratung:
Montag bis Freitag: 11 bis 13 Uhr
Bremen: Tel. 0421·36301-40

Bremerhaven: Tel. 0471·92235-10

Öffentliche Rechtsberatung:
Persönliche Beratung (ohne Termin):
Bremen-Stadt und Bremerhaven:

Mo, Di, Do, Fr: 9 bis 12 Uhr
Mo und Mi: 14 bis 18 Uhr
Bremen-Nord:

Mo, Di, Do, Fr: 9 bis 12 Uhr
Mo und Do: 14 bis 18 Uhr
Insolvenzberatungen erfolgen ausschließlich
nach vorheriger Terminvereinbarung:
Bremen-Stadt: Tel. 0421·36301-42

Weitere Informationen zu den Beratungszeiten finden Sie im Inter-
net unter www.arbeitnehmerkammer.de oder rufen Sie uns ein-
fach an unter einer der folgenden Rufnummern: 0421·36301-0
(Bremen-Stadt), 0421·66950-0 (Bremen-Nord), 0471·92235-0
(Bremerhaven).

zur Kurzarbeit. Fast jede vierte Beratung bezog sich auf diese
Bereiche und damit auf die Gefährdung des Arbeitsverhältnisses.
Schierenbeck: ›Auch wenn der Arbeitsmarkt im Land Bremen
noch recht stabil ist, haben ungewöhnlich viele Beschäftigte
Angst um ihren Arbeitsplatz.‹ Fast verdoppelt haben sich zudem
die Beratungen zur Altersteilzeit. Grund hierfür ist das im vergan-
genen Jahr ausgelaufene Gesetz zur Förderung der Altersteilzeit.
Viele Unternehmen und Arbeitnehmer haben deshalb noch Alters-
teilzeitverträge abgeschlossen. Eine Verlängerung der Förderung
der Altersteilzeit ist nach Auffassung der Arbeitnehmerkammer
vor dem Hintergrund des zu erwartenden Anstiegs der Arbeits-
losigkeit notwendig.

In der Steuerberatung hat die Kammer fast 26.000 Einkom-
mensteuererklärungen erstellt. Zusätzlich haben die Steuerfach-
leute eine Vielzahl von steuerrechtlichen Fragen, unter anderem
zur Steuerbelastung bei Altersteilzeitbezügen, Kurzarbeitergeld
und Elterngeld beantwortet.

Häufige Themen in der Arbeits- und Sozialversicherungsrechtsberatung
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Die Wirtschaftskrise macht sich inzwischen bei den Arbeits-
gerichten bemerkbar: Bundesweit stieg die Zahl der Ver-
fahren deutlich. Über die Situation im Land Bremen sprach
die Arbeitnehmerkammer mit der Präsidentin des Landes-
arbeitsgerichts (LAG), Sabine Kallmann.

BAM: Bundesweit sind die Verfahren bei den Arbeitsgerichten
im Krisenjahr 2009 um elf Prozent gestiegen – wie sieht es in
Bremen aus?
Sabine Kallmann: Da liegen wir weit darüber: Bei uns lag die
Zahl der Verfahren im vergangenen Jahr um 27,3 Prozent höher
als 2008. Verantwortlich war vor allem der Dezember – hier
war der Anstieg um 50 Prozent der Verfahren schon dramatisch.
Das hat den ganzen Jahresschnitt in die Höhe katapultiert.
BAM: Worum drehte es sich bei diesen Verhandlungen im
Wesentlichen?
Kallmann: Dominant sind nach wie vor die Kündigungsverfah-
ren, die zwischen 50 und 60 Prozent ausmachen. Das ist aber
schon seit Jahrzehnten so. Weniger verhandelt werden dagegen
inzwischen Eingruppierungsfälle, also die Frage, was macht der
Einzelne und was ist das wert.
BAM: Wie erklären Sie es sich, dass gerade in Bremen häufiger
geklagt wird als anderswo?
Kallmann: Der exorbitante Anstieg der Verfahren hat natürlich
seine Ursache in der Wirtschaftskrise und da ist Bremen auf-
grund spezifischer Industriebereiche besonders betroffen. Ein
ganz entscheidender Bereich sind die Häfen.
BAM: Auch bei der Arbeitnehmerkammer bezog sich eine große
Zahl der Beratungen auf Kündigungen durch die Arbeitgeber – in
der Arbeitslosenstatistik gibt es aber noch nicht den befürchteten
Einbruch. Wie erklären Sie sich diese Schere?
Kallmann: Diese Frage müsste die Bundesagentur für Arbeit am
besten beantworten können. Aber generell gibt es natürlich wirt-
schaftliche Unterschiede an den Standorten. Zwar brechen bei-
spielsweise in Bremerhaven im Hafenumschlag Arbeitsplätze weg,
auf der anderen Seite entstehen neue Jobs in der Windenergiewirt-
schaft. Deshalb steht Bremerhaven rein statistisch gar nicht so
schlecht da. Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass wir viele Ände-
rungskündigungen haben. Das heißt, die Arbeitgeber wollen ihre
Mitarbeiter nicht endgültig verlieren, aber sie wollen sie zu aus
ihrer Sicht günstigeren Konditionen beschäftigen. Dabei geht es
häufig auch um die Reduzierung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber
versuchen, die feste Arbeitszeit auf das notwendige Minimum
zurückzufahren und Auftragsspitzen lieber mit Mehrarbeit oder
durch Leiharbeiter auszugleichen. Auf die Arbeitslosenstatistik
schlägt sich diese Art der Kündigung nicht nieder.
BAM: Hat die Toleranz aufseiten der Arbeitgeber in der Krise
abgenommen, also wird jetzt schneller gekündigt?
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Verunsicherung nimmt in der Wirtschaftskrise zu

Rechtsberatung auf Rekordniveau
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Kallmann: Es gibt durchaus Fälle hier bei Gericht, bei denen
man früher wohl nicht gleich zur Kündigung gegriffen hätte. Gera-
de bei krankheitsbedingten Kündigungen war der Langmut der
Arbeitgeber relativ hoch – das ist jetzt nicht mehr so. Einige
Arbeitgeber versuchen aber in dieser Krisenzeit, sich regelrecht
eine ›olympiareife‹ Mannschaft aufzubauen. Wer viele Fehlzeiten
hat, den versucht man loszuwerden. Aus Arbeitgebersicht durch-
aus verständlich, weil durch solche Fehlzeiten erhebliche Kosten
im Betrieb entstehen. Wer sich das am Markt nicht mehr leisten
kann, versucht es eben über Kündigungen – teilweise mit Erfolg,
teilweise ohne.
BAM: Zu uns in die Beratung kommen inzwischen mehr Männer –
ist die jetzige Krise auf dem Arbeitsmarkt also männlich?
Kallmann: Wir führen keine Statistik darüber, aber die Krise
trifft natürlich vermehrt männerdominierte Branchen, etwa die
Hafenwirtschaft. Und es trifft jetzt vermehrt Vollzeitjobs, das
heißt, hier werden die Bedingungen zulasten der Arbeitnehmer
verschlechtert. Ich hatte es ja schon angesprochen: Häufig
verhandeln wir Änderungskündigungen und davon sind wohl
mehrheitlich Männer betroffen.
BAM: Für dieses Jahr rechnen die Arbeitsgerichte bundesweit
mit einer weiteren Zunahme der Verfahren. Können Sie die
Klageflut überhaupt noch bewältigen?
Kallmann: Wir können als Gericht nicht wegen Arbeitsüber-
lastung schließen, deshalb müssen wir sie bewältigen. Aber es
wird länger dauern, bis die einzelnen Verfahren abgearbeitet
sind. Durch die Krise ist es schon jetzt so, dass sich die Verfah-
rensdauer in erster Instanz – also vor dem Arbeitsgericht – ver-
doppelt hat. Bisher dauerte ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht
zwischen einem Monat und drei Monaten, jetzt sind es durch-
schnittlich fünf bis sechs
Monate. Hinzu kommt,
dass wir fast 2.300
Altbestände haben, das
heißt, diese Verfahren
haben wir aus 2009 in
dieses Jahr mit hinüber-
genommen. Im vergan-
genen Jahr hatten wir
nicht einmal halb so
viele Fälle aus dem Vor-
jahr. Das bedeutet, wenn
es so weitergeht und
wir zu den vielen Altverfahren auch noch deutlich mehr neue
Verfahren bekommen, dann wird sich die Verfahrensdauer noch
weiter verlängern. Und wir gehen davon aus, dass genau das
passieren wird.
BAM: Die Arbeitnehmer müssen sich also darauf einstellen,
dass die Verfahren länger dauern werden?
Kallmann: Ja, wobei das für die Arbeitgeber eher problematisch
ist als für die Arbeitnehmer. Denn wenn die Kündigung nicht wirk-
sam ist, müssen die Arbeitgeber das Gehalt ja nachzahlen. Für
die Arbeitgeber sind das erhebliche Risiken. Und schließlich hat
nicht jeder Arbeitgeber zu Unrecht gekündigt, manchmal waren
es vielleicht nur Formfehler.
BAM: Wer bekommt vor Gericht
eher sein Recht? Arbeitnehmer
oder Arbeitgeber?

Ausbildung: Dequalifizierung an der zweiten Schwelle

Wie gewonnen, so zerronnen?
Der Personalabbau infolge der Wirtschaftskrise ist – dank
der erweiterten Kurzarbeit – aktuell moderat. Auch im Land
Bremen ist die Arbeitslosenquote 2009 im Vergleich zum
Vorjahr nur um 0,4 Prozentpunkte auf 11,8 Prozent gestie-
gen, insgesamt gab es im Jahresschnitt 1.410 Arbeitslose
mehr als 2008. Auch der Ausbildungsplatzabbau blieb
in Bremen bisher überschaubar: 2009 wurden 5,5 Prozent
weniger betriebliche Ausbildungsverträge geschlossen
(bundesweit minus 8,2 Prozent). Die meisten Verluste
verzeichneten die Krisenbranchen der Industrieproduktion
(minus 7,7 Prozent), im gewerblich-technischen und im
Logistik-Bereich. Trotz sinkender Bewerberzahlen fehlen
nach wie vor Ausbildungsplätze.

In Krisenzeiten sinken aber auch die Übernahmechancen nach
Ausbildungsabschluss. Eine Befragung des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes im Herbst 2009 ergab, dass zwei Drittel der
Azubis noch keine Übernahmezusagen hatten. Auch in Bremen
zeichnet sich Ähnliches ab. Zwar übernehmen Industrieunterneh-
men mit den entsprechenden Tarifverträgen die meisten ihrer
Absolventinnen und Absolventen zumindest befristet, allerdings
verzichten kleine Betriebe, etwa im Handwerk, angesichts der
erwarteten Kriseneinbrüche zunehmend auf Übernahme. Gleiches
ist für die Bremer Krisenbranchen zu erwarten – insbesondere
in der Logistik.

Der Verzicht auf eine Übernahme von Azubis ist eine verdeck-
te Personalreduktion, eine kostenfreie betriebliche Kriseninter-
vention. Mit der Ausbildung endet automatisch das Beschäfti-
gungsverhältnis. Einige Branchen haben zur Vermeidung sofor-
tiger Arbeitslosigkeit der Berufsanfänger tarifliche Vereinbarun-
gen für befristete Übernahmen getroffen, in der Metallindustrie
beispielsweise für zwölf Monate. Danach aber endet auch dieses
Beschäftigungsverhältnis ohne Kostenaufwand.

Die Folgen einer Nichtübernahme nach Ausbildungsabschluss
sind fatal: Die Einstellungschancen für junge Fachkräfte ohne

Berufserfahrung sind vor allem in Krisenzeiten schlecht.
Arbeitslosen Berufsanfängern bleibt meist nur der Weg in prekäre
Beschäftigung wie Leiharbeit oder Gelegenheitstätigkeiten. Es
findet eine rasche Entwertung der gewonnenen Qualifikation
statt. Ohne Berufspraxis wird der erfolgreiche Ausbildungsabsol-
vent nach kurzer Zeit als sogenannter ›Wiederungelernter‹
geführt. Der in der Regel geringe Arbeitslosengeld-I-Anspruch
führt zudem rasch in den Hartz-IV-Bezug. Langzeitarbeitslosigkeit
und hoher Nachqualifizierungsbedarf sind die Konsequenzen.

Der Umstand, dass Bremen unter allen westdeutschen Län-
dern seit einigen Jahren die höchste Arbeitslosenquote der 15-
bis unter 25-Jährigen hat, muss daher kritisch gesehen werden.

Ausbildung ist die Voraussetzung für einen dauerhaften Ein-
stieg ins Erwerbsleben. Aber ohne eine anschließende Beschäf-
tigung wird die erworbene Qualifikation rasch Makulatur – eine
enorme Verschwendung ökonomischer Ressourcen, von den
individuellen Frustrationen ganz zu schweigen.

Chr is t iane Koch

� Referent in für Arbeitsmarkt - und Beschäft igungspol i t ik

Unsere Forderungen

� Verbindliche Übernahme von mindestens einem Jahr für alle
Azubis nach ihrer Ausbildung. Schon aus Gründen einer Wettbe-
werbsgleichheit wäre hier eine gesetzliche Regelung optimal.
Gerade vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräfte-
mangels muss es um eine nachhaltige Personalpolitik gehen,
die über die Krise hinaus denkt und nach Wegen sucht und sich
ihr künftiges Fachkräftepotenzial erhält.
� Unternehmenspools könnten in Krisenzeiten jungen Fachkräf-
ten die Möglichkeit geben, auch in anderen Unternehmen die
nötigen praktischen Erfahrungen zu sammeln.
� Die Jugend-Kampagne der IG Metall ›Operation Übernahme‹
ist unter diesen Umständen zu begrüßen.

Sabine Kallmann
Präsidentin des

Landesarbeitsgerichts
Bremen

Bei der derzeitigen Verfahrens-

menge von mehr als 6.000

Verfahren muss ein Richter in

Vollzeit 750 Fälle im Jahr

bearbeiten – das ist irrsinnig

viel und kaum zu schaffen.

Kallmann: Auch das ist schwierig, pauschal zu beantworten.
Es ist noch immer so, dass ein Großteil der Fälle mit einem Ver-
gleich endet. Wobei der Anteil in den vergangenen Jahren zurück-
gegangen ist: Während vor zehn Jahren noch 60 bis 70 Prozent
der Fälle verglichen wurden, sind es heute rund 40 Prozent – mit
weiterhin abnehmender Tendenz. Das liegt unter anderem daran,
dass es immer mehr Fälle mit grundsätzlicher Bedeutung gibt,
die wir verhandeln und die dann letztlich weitergehen bis zum
Bundesarbeitsgericht. Etwa wenn es um die Auslegung von
Tarifverträgen geht, die eine Vielzahl von Beschäftigten betrifft.
BAM: Das heißt, je weniger Vergleiche, desto mehr Arbeit?
Kallmann: Richtig, diese Entwicklung kommt erschwerend
hinzu. Aber damit nicht genug. Denn ebenfalls zum Jahresende
2009 gestiegen ist die Zahl der Eilverfahren – ein Resultat der
angestiegenen Verfahren. Denn je länger die Verfahrensdauer,
desto häufiger wird ein Eilverfahren angestrengt. Und je mehr
Eilverfahren, desto weniger Verhandlungstermine bleiben wieder-
um für die anderen Verfahren übrig – ein Teufelskreis.
BAM: Und wie ist der zu durchbrechen?
Kallmann: Ganz einfach, wir brauchen mehr Richter, weil wir
sonst die Verfahren nicht mehr bewältigen können.
Wir haben bald Gespräche mit dem Justizsenator, um genau dar-
über zu sprechen. Wobei natürlich auch wir wissen, dass die
öffentlichen Kassen leer sind. Aber unsere Richter am Arbeitsge-
richt Bremen-Bremerhavern sind am Ende dessen, was sie leisten
können. Um konkrete Zahlen zu nennen: Bei der derzeitigen Ver-
fahrensmenge von mehr als 6.000 Verfahren muss ein Richter in
Vollzeit 750 Fälle im Jahr bearbeiten – das ist irrsinnig viel und
kaum zu schaffen.

Fragen: Ingo Sch ierenbeck

� Geschäftsführer und Leiter der Rechtsberatung
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Betriebsratswahlen 2010

Mitmachen lohnt sich!

(OLG) beruht. In den einzelnen Oberlandesgerichtsbezirken
existieren Leitlinien zum Unterhaltsrecht, die eine Orientierungs-
hilfe für Regelfälle bieten, also keinen Ersatz für Einzelfallprüfun-
gen darstellen und für die Familiengerichte nicht bindend sind.
Eine Überarbeitung der unterhaltsrechtlichen Leitlinien des Ober-
landesgerichts Bremen ist vor dem Hintergrund der neuen
Düsseldorfer Tabelle Mitte dieses Jahres zu erwarten.

Wichtig zu wissen: Die Beträge in der Düsseldorfer Tabelle
erfassen lediglich den üblichen Unterhalt, ein außergewöhnlicher
Sonderbedarf ist nicht enthalten. Als Sonderbedarf gelten etwa
die Krippen- und Kindergartenbeiträge beziehungsweise vergleich-
bare Kosten für die Betreuung des Kindes. Das hat erst im Mai
2009 der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden* und damit seine
bisherige Rechtsprechung korrigiert. Gleiches gilt für Klassen-
fahrten und kostenaufwendige ärztliche Behandlungen, wenn
diese nicht planbar waren und aus dem laufenden Unterhalt in
zumutbarer Weise nicht gedeckt werden können. Ein solcher
Mehrbedarf muss gesondert geltend gemacht werden.

Übrigens: Von der Erhöhung der Kinderfreibeträge und des
Kindergeldes haben Hartz-IV-Kinder – wieder einmal – nichts. Die
entsprechenden Erhöhungen werden auf die nach wie vor unver-
änderten Regelleistungen nach dem SGB II angerechnet. Hiermit
wird in Kauf genommen, dass für Kinder von Sozialleistungsemp-
fängern geringere finanzielle Mittel als das Existenzminimum für
andere Kinder zur Verfügung stehen. Dies ist aus unserer Sicht
gesellschaftspolitisch unter keinem Gesichtspunkt vertretbar. Hier
bedarf es dringend einer Korrektur der einschlägigen sozialrecht-
lichen Bestimmungen.

* BGH-Urteil vom 26.11.2008 - XII ZR 65/07
Heinr ich Thora � Rechtsberater in Bremen-Nord

wendig. ›Genauso wichtig ist aber die Rückkoppelung an die
Belegschaft, die ihren Betriebsrat dann auch wirksam unterstüt-
zen kann‹, meint Dirk Bauer.

Tatsächlich ist die Vorstellung, in einem Betrieb keinen
Betriebsrat zu haben, für die Interessen der Kolleginnen und Kol-
legen nur mit Nachteilen verbunden. Die ganze Palette von Mitbe-
stimmungsrechten wäre mit einem Schlag weg. Nur ein Betriebs-
rat hat bei Kurzarbeit ein Wörtchen mitzureden, nur ein Betriebs-
rat ist vor Kündigungen anzuhören und ohne einen Betriebsrat
gibt es keinen Sozialplan. Ein Betriebsrat kontrolliert für die
Beschäftigten die Einhaltung der bestehenden Gesetze. Und ohne
einen Betriebsrat gäbe es auch keine Betriebsversammlungen.
Ohne ihren Betriebsrat könnten die Arbeitnehmer Verbesserungen
nur einzeln durchsetzen. Und das ist in den allermeisten Fällen
heutzutage eher utopisch.

Die Wahl zum Betriebsrat ist in einer Wahlordnung ausführlich
geregelt. Startschuss ist die Bestellung oder die Wahl eines
Wahlvorstands. Was dabei zu beachten ist, findet sich in vielen
Veröffentlichungen genau beschrieben. Die Arbeitnehmerkammer,
aber auch alle zuständigen Gewerkschaften, beraten und unter-
stützen gern bei den damit zusammenhängenden Fragen. Für
die Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten sind dann die
Kolleginnen und Kollegen und deren Gewerkschaften zuständig.

Ein Wort zum Schluss: Die Mitarbeit in einem Wahlvorstand
ist zwar auf den ersten Blick kompliziert, lässt sich aber mit
Unterstützung gut bewerkstelligen. Und auch bei der Mitarbeit
im Betriebsrat gibt es Hilfe und Unterstützung durch Beratungen,
Schulungen und nicht zuletzt erfahrene Mitglieder. Also: Wie
wär’s? Mitmachen lohnt!

Die Mitbestimmung und Technologieberatung der Arbeitnehmer-
kammer ist erreichbar unter 0421·36301-956 oder
0421·36301-965 sowie in Bremerhaven unter 0471·92235-31
und über mitbestimmung@arbeitnehmerkammer.de

Jörn Diers

� Leiter der Abtei lung Mitbest immung und Technologieberatung

Im Klinikum Bremerhaven ist es der 23. April, bei Arcelor-
Mittal, also den Stahlwerken in Bremen, der 11. bis 17.
März und beim Theater Bremen ebenfalls der 23. April. So
verschieden die einzelnen Betriebe auch sind, eines haben
sie gemeinsam: An diesen Tagen wird jeweils ein neuer
Betriebsrat gewählt. Turnusgemäß sieht das Betriebsverfas-
sungsgesetz alle vier Jahre zwischen dem 1. März und dem
31. Mai diese Wahlen vor. Dieses Jahr ist es wieder soweit.

Die Bedingungen für die betrieblichen Interessenvertretungen
sind in dieser Krisenzeit nicht gerade rosig. Häufig müssen sich
die Betriebsräte mit Kurzarbeit, drohenden Entlassungen und
sich verschlechternden Arbeitsbedingungen befassen. Und auch
die gewerkschaftlichen Lohnrunden werden schwierige Auseinan-
dersetzungen mit sich bringen. Lohnt sich denn Betriebsrats-
arbeit in diesen Zeiten überhaupt noch?

›Gerade in diesen erwähnten schwierigen Zeiten ist es unbe-
dingt notwendig, einen starken und aktiven Betriebsrat zu haben.
Nur dadurch lassen sich massive Einschnitte für Kolleginnen
und Kollegen im Arbeitsalltag verhindern‹, betont Renate Sindt,
Betriebsratsvorsitzende im Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide.
Für alle sei eine deutliche Zunahme der Arbeitsdichte spürbar,
sagt sie. Aber durch gute Betriebsvereinbarungen und die Einhal-
tung der Tarifverträge könne die Belastung im betrieblichen
Alltag erträglicher gestaltet werden. Renate Sindt fügt hinzu:
›Das ist unser Motivationsschub, nur so können wir Kolleginnen
und Kollegen unterstützen.‹ Dazu brauche es gerade zu den jetzt
anstehenden Betriebsratswahlen engagierte Mitstreiterinnen und
Mitstreiter, die sich diesen Aufgaben auch stellen wollten. ›Hier
im Klinikum hoffen wir auf eine rege Beteiligung, sowohl als
Kandidatinnen und Kandidaten, als auch bei der Durchführung der
Wahl.‹

Der Betriebsratsvorsitzende des Theaters Bremen, Dirk
Bauer, ergänzt: ›Ohne Betriebsrat wären die Interessen der Kolle-
ginnen und Kollegen in der Vergangenheit nicht berücksichtigt
worden.‹ Das sei in diesen schwierigen Zeiten aber gerade not-
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A l le Bet räge in Euro
0–5 6–11 12–17 ab 18

Ab 5.101 nach den Umständen des Fa l les

Neue Unterhaltsregelungen

Mehr Geld für
Trennungskinder

Trennungs- und Scheidungskinder haben mit Beginn dieses
Jahres einen deutlich höheren Unterhaltsanspruch. Der
Grund hierfür ist das Wachstumsbeschleunigungsgesetz.
In diesem Gesetz sind Erhöhungen der steuerlichen Kinder-
freibeträge, des sogenannten sächlichen Existenzmini-
mums und des Kindergeldes festgelegt (siehe auch Steuer-
tipps Seite 19).

Nach der neuen Düsseldorfer Tabelle sind die Unterhaltssätze für
Kinder zum 1. Januar um durchschnittlich 13 Prozent gestiegen.
Damit erhalten Kinder monatlich zwischen 36 und 89 Euro mehr.
Der neue Mindestunterhalt für Kinder beträgt bei einem monat-
lichen Nettoeinkommen von bis zu 1.500 Euro nach den neuen
Regelungen 317 Euro. Je nach Lebensalter des Kindes und
Einkommen des Unterhaltspflichtigen erhöht sich der Unterhalt
entsprechend (siehe Tabelle).

Diese Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine
Richtlinie dar, die auf den Ergebnissen von Koordinationsge-
sprächen zwischen den Familiensenaten der Oberlandesgerichte

Düsseldorfer Tabelle 2010
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100 Jahre Internationaler Frauentag

Frauen erkämpf(t)en ihren Tag
Der 8. März, Internationaler Frauentag: für einige eine
Selbstverständlichkeit, manchen gänzlich unbekannt, für
viele umstritten. Von ›Relikt aus Zeiten einer überholten
Arbeiter- und Frauenbewegung‹ über ›na ja, so ein besse-
rer Muttertag‹ bis ›heute (wieder) genauso notwendig
wie damals‹ reichen die Positionen. 2010 jährt sich zum
100. Mal der Beschluss, einen internationalen Frauentag
zu begehen. 1910 wurde er auf Initiative von Clara Zetkin,
der großen Theoretikerin und Organisatorin
der proletarischen Frauenbewegung, auf der
2. Internationalen Sozialistischen Frauenkon-
ferenz in Kopenhagen einstimmig gefasst.

Ausgangspunkt war der Protest gegen die misera-
blen Arbeits- und Lebensbedingungen der arbei-
tenden Frauen. Dies waren um 1900 in Bremen in
erster Linie Dienstmädchen, junge Frauen vom
Lande ohne Ausbildung, deren einzige Chance
Arbeit gegen Kost und Logis in den bürgerlichen
Haushalten Bremens war. Sie befanden sich in
absoluter Abhängigkeit, hatten weder feste
Arbeitszeiten noch geregelte Sonntags- und
Nachtruhe und auch keinen einklagbaren Lohn. Und schlafen
mussten sie nicht selten in ungeheizten Mansarden oder Ver-
schlägen hinter der Küche. Die zweite Gruppe waren Arbeiterin-

nen, viele aus polnisch-deutschen und tschechisch-deutschen
Gebieten im Osten Deutschlands, die vor allem im Hotel-, Gast-
stätten- und Reinigungsgewerbe und in der Bekleidungs- und
Textilindustrie arbeiteten.

Größter Fabrikarbeitgeber für Frauen war damals die ›Jute‹,
eine Jutespinnerei und -weberei, die mehr als 1.400 Frauen
beschäftigte. Die Löhne der Arbeiter waren so niedrig, dass
Arbeiterfrauen gezwungen waren zu arbeiten, wobei ihre Löhne

nur rund 50 Prozent der Löhne der Männer
ausmachten. Dafür leisteten sie zehn
Stunden monotone Akkordarbeit in Hitze,
Lärm und Staub, anschließend die zweite
Schicht als Hausfrau für Mann und Kinder,
so dass Arbeiterinnen auf einen Gesamtar-
beitstag von 17 bis 18 Stunden kamen.

Dritte Gruppe waren die Selbstständi-
gen, die in ›weiblichen‹ Lehrberufen wie
Näherin, Wäscherin, Friseurin oder im
Hotel- und Gaststättengewerbe einen Klein-
betrieb mit geringen Gewinnspannen
betrieben. Daneben gab es noch die Viel-
zahl von nicht als arbeitend registrierten

Arbeiterfrauen, die als Aushilfen stundenweise, etwa durch
Waschen, Putzen oder Kochen in bürgerlichen Haushalten, etwas
dazu verdienten.

Veranstaltungen

Am 8. März 2010

feiern wir im Bremer Gewerkschaftshaus,
Bahnhofsplatz 22–28, 100 Jahre Beschluss
des Internationalen Frauentags 1910–2010.

Es gibt ein buntes und spannendes Programm mit
Liedern der Arbeiterinnen- und Frauenbewegung von den
Verdikantinnen/Foyer.
Vortrag: ›100 Jahre Beschluss des Internationalen
Frauentags‹ von Dagmar Stuckmann, 19.00 Uhr im
Clara-Zetkin-Saal/1. Stock.
Theater: Interaktiwo als Clara Zetkin, Rosa Luxemburg
und Helene Kaisen-Schweida/Foyer.
Marktstände von Frauenorganisationen und
Gewerkschaften/Foyer.
Ausstellung: ›100 Jahre Arbeiterinnenbewegung
und Internationaler Frauentag‹/Tivoli-Saal und Galerie.
Buntes Buffet und gute Getränke: Tivoli-Saal.
Bücherflohmarkt: (Erlös geht an Projekte für Frauen
in Afghanistan). Für Kinderbetreuung ist gesorgt in Raum 2.

Einlass ab 18.00 Uhr, Ende ca. 22.00 Uhr.
Alle Bremer Frauen sind herzlich eingeladen von DGB, IGM,
ver.di, BAU, IG BCE, GEW, NGG, G+P,
TRANSNET und Arbeitnehmerkammer Bremen.

Neben dieser Doppel- und Dreifachbelastung und -ausbeutung der
arbeitenden Frauen war der zweite große Motor für die Ein-
führung eines internationalen Frauentags der Ausschluss der
Frauen von der Politik. In Bremen war es den Frauen zwar nicht
verboten, sich politisch zu organisieren wie etwa in Preußen und
Bayern, aber ein Wahlrecht hatten die Frauen in ganz Deutsch-
land nicht. Dieses wurde erst im Gefolge der Räterevolution
1918/19 eingeführt. So war der Kampf um das Frauenwahlrecht
das zweite Hauptanliegen der proletarischen Frauenbewegung,
auf das sie mit einem internationalen Frauentag öffentlichkeits-
wirksam aufmerksam machen wollte. Vorreiterinnen hierfür waren
die Frauen der sozialistischen Partei Amerikas, die 1908 die
Einführung eines nationalen Frauentags beschlossen, den sie
1909 zum ersten Mal mit großem Erfolg begingen.

Dass es aber 1910 zum Beschluss eines internationalen Frau-
entags kam, haben wir vor allem Clara Zetkin zu verdanken. Sie

war die Sekretärin des in
Deutschland angesiedelten
Frauensekretariats der II.
Sozialistischen Internatio-
nale und Redakteurin von
dessen internationalem
Presseorgan ›Die Gleich-
heit‹. Sie trat vehement für
die Erwerbstätigkeit der
Frauen als Basis von deren
ökonomischer, sozialer und
politischer Unabhängigkeit
(teilweise gegen den Wider-

stand auch sozialdemokratischer Männer) und für das uneinge-
schränkte Frauenwahlrecht ein. Aufgrund des in Deutschland
weitgehend geltenden politischen Betätigungsverbots für Frauen
(sie durften auch nicht Mitglied in einer Partei wie der SPD wer-
den), wurden das System der Vertrauenspersonen (auf einer
Frauenversammlung gewählte Person, die den Kontakt zur Partei
hielt), ein Büro für Frauenarbeit beim SPD-Parteivorstand und
Frauenkonferenzen eingeführt, die immer unmittelbar vor den
Parteitagen beziehungsweise Kongressen der II. Sozialistischen
Internationale stattfinden sollten.

Auf diesen internationalen sozialistischen Frauenkonferenzen,
deren erste 1907 in Stuttgart stattfand, waren der Austausch
und die Verbesserung der Organisation zwischen den sozialisti-
schen Frauenbewegungen der verschiedenen Länder Thema.
Ebenso zentrale Forderungen für die Verbesserung der Lage der
Frauen in der Arbeitswelt wie gleicher Lohn für gleiche Leistung,
Erweiterungen des gesetzlichen Arbeiterinnenschutzes, insbeson-
dere die Einführung des Acht-Stunden-Tags, freier Zugang zu
Bildung und Berufstätigkeit für Frauen, aber auch die privatrecht-
liche Gleichstellung der Geschlechter. Der am heißesten um-
kämpfte und debattierte Punkt war aber die volle politische
Gleichstellung der Frauen mit den Männern, insbesondere das
uneingeschränkte Frauenwahlrecht.

Als eine Aktionsform (neben Demonstrationen, Massenstreiks
und anderem), diese Forderungen der Frauen wirksam in die
Öffentlichkeit zu bringen, wurde der Internationale Frauentag auf
der 2. Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen von Clara
Zetkin und Genossinnen vorgeschlagen und von den Delegierten
einstimmig beschlossen.

Die Löhne der Arbeiter waren

so niedrig, dass Arbeiter-

frauen gezwungen waren

zu arbeiten, wobei ihre

Löhne nur rund 50 Prozent

der Löhne der Männer

ausmachten.

KPD-Kundgebung:

Clara Zetkin (l.) spricht bei

einer Protest-Kundgebung

der KPD (Kommunistische

Partei Deutschlands)

am 31. August 1921 im

Berliner Lustgarten gegen die

Ermordung des Reichs-

finanzministers Matthias

Erzberger.

Bildarchiv Preußischer

Kulturbesitz

Das erste Mal, auch in Bremen, gefeiert wurde er dann im
Jahre 1911, so dass wir im nächsten Jahr 100 Jahre erstes Mal
Feier des Internationalen Frauentags, dies Jahr 100 Jahre den
Beschluss dazu begehen. Anlass für einen Internationalen Frauen-
tag gibt es nach wie vor genug. Auch wenn wir Frauen inzwi-
schen längst das politische Wahlrecht haben, sind wir doch fak-
tisch nach wie vor von den wirklichen Machtpositionen in Politik
und Wirtschaft weitgehend ausgeschlossen, verdienen im Schnitt
23 Prozent weniger als die Männer und leisten nach wie vor den
Großteil der zweiten Schicht für Mann, Kinder und Haushalt.
Also lasst uns kämpfen und feiern, bis wirkliche Gleichberech-
tigung hergestellt ist!

Margareta Ste inrücke

� Referent in für Gleichstel lungs- und Geschlechterpol i t ik

� Der Text basier t auf der Grundlage der Recherchen

von Dagmar Stuckmann, Histor iker in, zur Geschichte

des Internat ionalen Frauentags in Bremen.

Dass es aber 1910 zum

Beschluss eines internatio-

nalen Frauentags kam, haben

wir vor allem Clara Zetkin

zu verdanken.

Arbeitnehmerkammer
Bremen
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Service > Gesundheit

Neues Infoblatt
zu Hören und Lärm

Ruhe bitte!

Der Integrationsfachdienst Bremen bietet mit dem Fachbereich
für hörgeschädigte Menschen Unterstützung für Betroffene. Die
Berater/innen unterstützen bei der Suche nach einem Job und
bei Schwierigkeiten am vorhandenen Arbeitsplatz. Sie kennen die
Lebensrealität Schwerhöriger, Ertaubter oder Gehörloser und die
typischen Barrieren im Alltag. Der Integrationsfachdienst ist auch
Ansprechpartner für das betriebliche Umfeld und erarbeitet mit
allen Beteiligten gemeinsame Lösungswege. ›Wir informieren,
beraten und unterstützen je nach dem individuellen Bedarf‹, so
Fachbereichsleitung Karin Wiechard. Oft kann schon mit techni-
schen Hilfen und Veränderungen am Arbeitsplatz viel geholfen
werden. Das ist umso wichtiger, wenn der Arbeitsplatz gefährdet
ist und es bereits Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen oder
Vorgesetzten gibt. ›Dann können gemeinsame Betriebsgespräche
mit Vertrauensleuten, Betriebsrat, Kollegen, Vorgesetzten hilf-
reich sein‹, weiß Karin Wiechard, die mit ihrem Team im ersten
Stock des Walle-Centers erreichbar ist.

Sowohl für Schwerhörige als auch Angehörige oder berufli-
ches Umfeld ist es oft nicht leicht, über Hörprobleme zu spre-
chen. Dennoch kann sich gegenseitige Offenheit auszahlen. Wer-
den Gesprächssituationen so gestaltet, dass Verständigung unter
guten Bedingungen stattfinden kann, erhöht das die Zufriedenheit
aller Beteiligten. Caro la Bury � Referent in für Gesundheitspol i t ik

Mehr Geld für die
berufliche Qualifizierung

Bildungsprämie
macht’s leichter

Frau Merkel will zwar aus unserer Republik eine Bildungs-
republik machen, aber das notwendige Geld fürs lebens-
lange Lernen gibt es nur spärlich. Deshalb begrüßt es die
Arbeitnehmerkammer, dass der Bund bei der Bildungs-
prämie, die vor allem den Zugang zu beruflicher Qualifizie-
rung erleichtern soll, jetzt deutlich nachgebessert hat.
In Bremen und Bremerhaven ist jeweils die Volkshochschule
die maßgebliche Adresse für das Programm.

›Wer sich neben seinem Beruf weiterbilden möchte, erhält auch in
Bremen und Bremerhaven ab sofort finanzielle Unterstützung‹,
schrieb die VHS jüngst in einer Mitteilung. Gefördert wird die
Unterstützung durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung und den Europäischen Sozialfonds: Mit einem Prämiengut-
schein übernimmt der Staat die Hälfte der anfallenden Kosten
für Fortbildungskurse und -prüfungen – das sind laut VHS bis zu
500 Euro pro Kalenderjahr. Vom Prämiengutschein profitieren
nach Angaben der Volkshochschule alle Erwerbstätigen, deren
jährlich zu versteuerndes Einkommen maximal 25.600 Euro
beträgt (bei gemeinsam Veranlagten sind es 51.200 Euro).

Im Land Bremen sind die Bremer Volkshochschule und die
VHS Bremerhaven Beratungsstellen für die Bildungsprämie.
Die Beraterin der Bremer Volkshochschule, Hanna Reisch, klärt
zunächst mit jedem Interessierten in einem persönlichen Ge-
spräch die Voraussetzungen für eine finanzielle Unterstützung. Im
Anschluss daran bespricht sie die Weiterbildungsziele jedes
Einzelnen und sucht schließlich das passende Angebot. Wer vom
Prämiengutschein profitieren will, kann sich an die Bremer
Volkshochschule wenden unter der Rufnummer 0421·361-19677
(Hanna Reisch).

� Weitere Informationen gibt es auch im Internet

unter www.bi ldungspraemie. info

Mit Durchblick und Kompetenz

Bildungsberater
geschult

Berufliche Lebensläufe werden bunter, aber auch fragiler.
Neben Aufbrüchen gibt es unfreiwillige Auszeiten in Form
von Erwerbslosigkeit und Berufswechsel – gerade jetzt in
der Wirtschaft- und Finanzkrise. Immer mehr Menschen wie
Schüler im Übergang von der Schule zur Ausbildung oder
Berufsrückkehrerinnen brauchen Rat, um diese Übergänge
erfolgreich zu meistern.

Hier sind Bildungsberaterinnen und -berater gefragt! Eine neue
Berufsbezeichnung für etwas, was es schon lange gibt, nun aber
europaweit gefördert wird. Die Forderung nach unabhängigen
Bildungsberatungsstellen in jedem Bundesland steht auf der bil-
dungspolitischen Tagesordnung – und ist leider in Bremen immer
noch nicht Realität. Dafür war die Arbeitnehmerkammer Bremen
nun drei Jahre lang aktiv und hat in einer berufsbegleitenden
Fortbildung Bildungsberater/innen geschult.

Ob Berater/innen an der Uni, in kirchlichen Beratungsstellen,
bei Beschäftigungs- oder Bildungsträgern, Kammern oder als
Selbstständige im Einsatz – insgesamt 75 beratend Tätige haben
zwischen Februar 2007 und 2010 an der Fortbildung ›Bildungs-
beratung & Kompetenzentwicklung‹ teilgenommen. Das in Koope-
ration mit der Uni Bremen vergebene Zertifikat hat vielen Teilneh-
menden bereits erwünschte Stellenwechsel und allen Reflexion
und eine Professionalisierung ihrer Beratungstätigkeit ermöglicht.
Ab Herbst 2010 wird die Fortbildung vom bewährten Trainerteam
an der Hochschule Bremen weiter angeboten. Informationen
erhalten Sie unter www.bildungsberatung-verbund.de unter der
Rubrik Bremen oder direkt bei Nadja Plothe, Telefon
0421·2238186.

Nadja P lo the � Freiberuf l iche For tbi ldungsleitung

druckfrisch

Neues Info ›gesundheit!‹
erschienen

Unter dem Motto ›Schalten Sie mal ab und
gönnen Sie sich und Ihren Ohren mal Ruhe!‹
wirbt das neue Info ›gesundheit!‹ für mehr
Prävention und Lärmschutz im Beruf. Mit-
glieder erhalten es kostenlos in allen Geschäftsstellen der
Arbeitnehmerkammer oder können es herunterladen unter
www.arbeitnehmerkammer.de/gesundheit
Weitere Informationen finden Sie unter www.auge-bremen.de
sowie unter www.ifd-bremen.de und www.ifd-bremerhaven.de
(Integrationsfachdienste Bremen/Bremerhaven).

Was haben Frontman Bill von Tokio Hotel, Königin Silvia,
Ludwig van Beethoven und Bill Clinton gemeinsam? Sie sind
schwerhörig. Schauspielerin und Oskar-Preisträgerin Halle
Berry ist sogar auf einem Ohr taub. Das Umweltbundesamt
(UBA) schätzt, dass jeder sechste Deutsche regelmäßig
Geräuschbelastungen ausgesetzt ist, die erhebliche Gesund-
heitsrisiken bergen. Lärm am Arbeitsplatz, durch den Ver-
kehr und in der Freizeit sind Hauptursachen, die neben
Vererbung und Alterung zu Schwerhörigkeit führen können.

Dabei wird das Problem Lärmschwerhörigkeit in Zukunft noch
zunehmen. ›Freizeitlärm‹ wird vor allem bei Jugendlichen zum Pro-
blem. Schon Wilhelm Busch wusste: ›Musik wird oft nicht schön
gefunden, weil stets sie mit Geräusch verbunden.‹ In vielen Disko-
theken lärmt es in der Lautstärke eines Düsenjets. Diskomusik,
iPod und MP3-Player beschallen oft direkt das Ohr. Die Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung geht davon aus, dass bereits
jeder vierte Jugendliche schwerhörig ist. Ein Drittel der Jugend-
lichen wird bereits mit 50 Jahren ein Hörgerät benötigen.

Lärm am Arbeitsplatz
Lärmschwerhörigkeit ist die zweithäufigste Berufskrankheit.
Sie entsteht allmählich und ist nicht heilbar. Rund 6.000 Fälle
berufsbedingter Schwerhörigkeit registrieren die Berufsgenossen-
schaften jedes Jahr. Besonders betroffen sind Beschäftigte in
der Metallindustrie. Ein hoher Lärmpegel kann aber auch in
Büros, im Verkauf oder in Schule und Kindergarten herrschen.
Lärm am Arbeitsplatz zählt zu den Hauptstressfaktoren für
Beschäftigte. Bereits unter den Lärm-Grenzwerten von 85 Dezibel
– das wird etwa bei einer Schlagbohrmaschine erreicht – kann
Lärmstress gesundheitliche Auswirkungen haben. Bluthochdruck,
Herz-Kreislauferkrankungen oder auch Magen-Darm-Beschwerden
können die Folge sein.

Vor allem aber kann andauernder Lärm zu Schwerhörigkeit
führen. ›Eine beginnende Schwerhörigkeit wird oft von den
Betroffenen noch nicht als solche wahrgenommen‹, weiß Karin
Wiechard vom Integrationsfachdienst Bremen. ›Manchmal wird
die eigene Schwerhörigkeit erst realisiert, wenn bei Gesprächen
häufiger nachgefragt werden muss, Missverständnisse entstehen
oder es sogar Probleme am Arbeitsplatz gibt.‹

druckfisch

Unsere Leistungen 2009
Was hat die Arbeitnehmerkammer im ver-
gangenen Jahr gemacht, wo lagen die
Arbeitsschwerpunkte? Sie als Mitglied
haben ein Recht darauf zu erfahren, mit
welchen Themen wir uns beschäftigen und
wie wir arbeiten. Deshalb veröffentlichen
wir jeweils zu Beginn eines Jahres eine
Übersicht zu unseren Leistungen. Darin können Sie zum Beispiel
nachlesen, dass uns im vergangenen Jahr vor allem die
Wirtschafts- und Finanzkrise beschäftigt hat – sowohl politisch
als auch in unserer Beratungspraxis. Mitglieder erhalten den
Leistungsbericht 2009 kostenlos in unseren Geschäftsstellen.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen den Bericht gerne zu.
Download unter www.arbeitnehmerkammer.de/downloads
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Kürzlich kam Herr T. zu mir in die Steuerberatung. Bei der
Aktualisierung zu den Angaben seiner Kinder teilte er mir
mit, dass es eine Veränderung zum Vorjahr gegeben hat.
Der 18-jährige Sohn hatte im Juni 2008 seine Schule beendet
und leistete seit dem 1. Juli 2008 seinen neunmonatigen
Zivildienst.

Herr T. beklagte sich, dass er nunmehr 154 Euro weniger in der
Haushaltskasse habe, da er ab Juli 2008 kein Kindergeld mehr
erhält und sein Sohn weiterhin in seinem Haushalt lebt. Denn für
Kinder, die ihren Wehr- oder Zivildienst leisten, erhalten die Eltern
kein Kindergeld und auch keinen Kinderfreibetrag (§ 32 Abs. 4
EStG i.V.m. § 63 Abs. 1 EStG).

Ich erklärte Herrn T. jedoch, dass er für den Zeitraum des
Zivildienstes Unterhaltsleistungen steuerlich geltend machen kann
– und zwar nach § 33a des Einkommensteuergesetzes, kurz
EStG. Die Berechnung dieser ›abzugsfähigen Aufwendung‹ sieht
wie folgt aus: Der monatliche Unterhaltshöchstbetrag liegt bei
640 Euro. Dieser ermäßigt sich entsprechend durch die eigenen
Bezüge des Kindes. Zu den eigenen Bezügen von Wehr- und Zivil-
dienstleistenden gehört der Sold, das Weihnachtsgeld, das Ver-
pflegungs- sowie das Kleidergeld. Das Entlassungsgeld gehört

Steuer > Beratung

Unterhalt für
Kinder geltend
machen

Service > Recht

Arbeitskleidung:
Keine Kosten
bei niedrigem Lohn

§§
Familien mit Kindern werden bei der Einkommensbesteuerung
seit Anfang des Jahres entlastet und damit wirksam unterstützt.
Hierzu wird das Kindergeld ab dem 1. Januar 2010 für jedes zu
berücksichtigende Kind um 20 Euro erhöht. Gleichzeitig steigen
die steuerlichen Freibeträge für Kinder von insgesamt 6.024
Euro auf 7.008 Euro für jedes Kind. Besserverdienende erhalten
zudem noch eine zusätzliche Steuererstattung, sofern der Steu-
ervorteil für die Kinderfreibeträge höher ist als das Kindergeld.
Beiträge zur Basiskrankenversicherung sind ebenso wie die
Beiträge zur Pflegeversicherung künftig in vollem Umfang als
Sonderausgaben abzugsfähig. Dadurch verringert sich der
monatliche Lohnsteuerabzug, der Nettolohn steigt. Nicht abzugs-
fähig sind Aufwendungen für Zusatzleistungen wie Chefarztbe-
handlung oder Einbettzimmer im Krankenhaus.

Hartmut Götten � Berater für Steuerrecht in Bremerhaven

Service > Recht

Kündigungsfristen
müssen neu geregelt werden

Für diskriminierend hält der Europäische Gerichtshof (EuGH)
die Regelung in Deutschland, nach der bei der Berechnung von
Kündigungsfristen erst die Beschäftigungszeiten vom vollendeten
25. Lebensjahr an berücksichtigt werden. Nach dem Urteil ver-
stößt das deutsche Recht (§ 622 BGB) gegen das EU-Recht, da
es sich um eine verbotene Diskriminierung aus Gründen des
Alters handelt.* Die höchsten EU-Richter wiesen die deutschen
Gerichte an, die fragliche deutsche Regelung in laufenden Pro-
zessen vor Arbeitsgerichten ›erforderlichenfalls unangewendet zu
lassen‹. Der Entscheidung lag die Klage einer Frau zugrunde,
die im 18. Lebensjahr von einem Essener Unternehmen ange-
stellt und zehn Jahre später entlassen worden war. Dabei wurde
ihr wegen einer Beschäftigungsdauer von drei Jahren (seit dem
25. Geburtstag) lediglich ein Monat Kündigungsfrist zugestanden.
Bei zehn Jahren hätte sie Anspruch auf vier Monate gehabt.
*EuGH vom 19.01.2010, Rechtssache C-555/07

Georg Schaff � Rechtsberater in Bremen

Heike Dunker

Service > Steuer

Mehr Geld für Kinder,
weniger Lohnsteuer

nicht zu den Bezügen, da es für die Zeit nach der Entlassung
bestimmt ist. Die Bezüge des Kindes werden noch um eine
Kostenpauschale von 180 Euro gekürzt, außerdem bleiben 52
Euro monatlich anrechnungsfrei.

Die detaillierte Aufstellung im Kasten zeigt, dass Herr T. eine
außergewöhnliche Belastung in Höhe von 887,94 Euro in seiner
Steuererklärung für 2008 geltend machen konnte – ein erheb-
licher Betrag!

In jedem Fall führen Unterhaltszahlungen zu einem geringeren
zu versteuernden Einkommen und im Falle von Herrn T. zu einer
höheren Steuererstattung. Als Nachweis benötigt das Finanzamt
die Bescheinigung des Bundesamtes für Zivildienst für den ab-
geleisteten Zeitraum. Allerdings entfällt der Anspruch auf einen
Kinderfreibetrag beziehungsweise auf das Kindergeld nur für die
Monate, in denen die Anspruchsvoraussetzungen an keinem Tag
vorgelegen haben (Monatsprinzip). Das heißt, wenn der Zivildienst
erst am dritten Tag eines Monats angetreten wird (weil es ein

und Hygienevorschriften, das Tragen von Schutzkleidung vor,
muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Schutzkleidung
kostenlos zur Verfügung stellen.
*BAG-Urteil vom 17.02.09 - 9 AZR 676/07

Ute Tönjes � Rechtsberater in in Bremerhaven

Arbeitnehmer müssen sich nur dann an den Kosten für Arbeits-
kleidung beteiligen, wenn sie auch Vorteile aus der Berufsklei-
dung haben. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) jüngst ent-
schieden.* Demnach kann der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer
zwar grundsätzlich vereinbaren, dass während der Arbeitszeit
eine bestimmte Arbeitskleidung getragen werden muss. Eine
Beteiligung an den Kosten der Kleidung, ihrer Pflege und Ersatz-
beschaffung ist aber nur zulässig, wenn der Beschäftigte einen
Nutzen daraus zieht. Allerdings darf für die Kleidung kein Geld
vom Lohn einbehalten werden, wenn das Nettogehalt des Arbeit-
nehmers unter den Pfändungsgrenzen liegt, urteilte das Gericht.
Sehen gesetzliche Vorschriften, insbesondere Unfallverhütungs-

Berechnung Unterhalt Zivildienstleistender Juli bis Dezember 2008:

Unterhaltshöchstbetrag 6/12 von 7.680,00 € = 3.840,00 €

Eigene Bezüge:

Sold: 3 Monate x 282,30 € 846,90 €

3 Monate x 305,40 € 916,20 €

Weihnachtsgeld 172,56 €

Verpflegungsgeld 6 Monate x 216,00 € 1.296,00 €

Kleidungsgeld 6 Monate x 35,40 € 212,40 €

Summe der Bezüge 3.444,06 €

abzüglich Kostenpauschale 180,00 €

abzüglich anrechnungsfrei (6/12 von 624,00 €) 312,00 €

anzurechnen 2.952,06 € 2.952,06 €

abzugsfähig 887,94 €

Montag ist), besteht für die ersten
beiden Tage des Monats noch Anspruch
auf Kindergeld/Kinderfreibetrag und
dieser wird dann auch für den gesam-
ten Monat gezahlt. Dabei ist zu beach-
ten, dass es einen Unterschied gibt
zwischen Wehr- und Zivildienst: Der
Wehrdienst beginnt immer am Ersten
eines Monats, auch wenn der Dienst
erst später (am ersten Werktag) ange-
treten wird. Der Zivildienst beginnt
dagegen erst an dem Tag, an dem der
Dienst aufgenommen wird.

Heike Dunker �

Berater in für Steuerrecht

in Bremerhaven
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Programm
Kontakt:

Weitere Infos zu den Veranstaltungen unter:
www.arbeitnehmerkammer.de/veranstaltungen

Kultur
Arbeit + Politik
3 Mä rz

Jahresabschluss Teil II
Gewinn- und Verlustrechnung –
Tipps für Betriebräte, Mitglieder
in Wirtschaftsausschüssen und
Arbeitnehmervertreter in Auf-
sichtsräten.
15–17 Uhr | Arbeitnehmer-
kammer Bremen (Kultursaal)

4 März

Kompetenzen fördern in der
schulischen Berufsorientierung
Veranstaltung des IAW für Päda-
gogen in der Berufsorientierung.
16–19 Uhr | Anmeld. bis 26. 2.:
www.lis.bremen.de, VA-Nr.:
09/501-04-00 | Arbeitnehmer-
kammer Bremen (Kultursaal)

18 Mä rz

Gefährdungsbeurteilung
Die Veranstaltung richtet sich an
Betriebs-/Personalräte, Arbeits-
schutz-/Sicherheitsbeauftragte
und Fachkräfte für Arbeitsschutz
14 bis 16.30 Uhr

| Arbeitnehmerkammer Bremen

26 Mä rz

Equal Pay Day
Aktionen auf dem Marktplatz
12 bis 14 Uhr | Mit dabei:
Rote Taschen, StelzenläuferIn-
nen, Theater Interaktiwo
Kundgebung am Roland
13 Uhr | mit C. Niebuhr-Redder
(bpw Bremen), C. Koch (Arbeit-
nehmerkammer), U. Hauffe
(Landesfrauenbeauftragte)
Speedcoaching für Frauen
15 Uhr | Kultursaal Arbeitnehmer-
kammer oder Sparkasse am Brill
(Ort siehe aktuelle Presse)
›Frauen, das unerkannte
Potenzial‹
19 Uhr | Podiumsdiskussion mit
i2b, Sparkasse am Brill
| Veranst.: bpw Bremen, Arbeit-
nehmerkammer Bremen, ZGF

Arbe i t nehm erkam me r

ku l t u re l l im Cap i t o l

B remerha ven

| Kartenservice: Arbeitnehmer-
kammer kulturell, Friedrich-Ebert-
Straße 3, 27570 Bremerhaven.
| Kartentelefon: 0471·9223515
sowie in allen ReserviX-Vorver-
kaufsstellen (zzgl. Gebühr).
www.arbeitnehmerkammer.de/
capitol

19 Feb ru a r

Claus von Wagner
›Drei Sekunden Gegenwart‹
Kafka zum Totlachen – ohne
Möglichkeit zur Berufung.
20 Uhr | Capitol Bremerhaven,
Hafenstraße 156,
27576 Bremerhaven

27 Feb ru a r

Heinrich Pachl:
›Die Spur der Scheine‹
Heinrich Pachls ICH-Aktiengesell-
schaft kommt in schweres
Wetter: Staatsanwalt und
Steuerfahndung sind ihr auf die
Spur gekommen.
20 Uhr | Capitol Bremerhaven,
Hafenstraße 156,
27576 Bremerhaven

Max Goldt

im Capitol

am 20. März

5 März

Mathias Tretter:
›Staatsfeind Nr. 11‹
Mathias Tretter traut sich an
unser größtes Tabu: Schluss mit
der Vergangenheitsbewältigung!
Tausend Jahre ’68 sind genug!
20 Uhr | Capitol Bremerhaven,
Hafenstraße 156,
27576 Bremerhaven

10 März

Horst Schroth:
›Wenn Frauen fragen‹
›Warum können Männer Schmutz
nicht sehen?‹ Wenn Frauen
Fragen stellen wollen, sind sie
bei Horst Schroth an der
richtigen Adresse …
20 Uhr | im Großen Haus des
Stadttheater Bremerhaven,
Theodor-Heuss-Platz,
27568 Bremerhaven

13 Mä rz

Wanninger & Rixmann:
›Zwei ist eine zu viel‹
Biggi Wanninger und Anne
Rixmann spielen im aktuellen
Programm ihre Gegensätze
genüsslich aus.
20 Uhr | im Großen Haus des
Stadttheater Bremerhaven,
Theodor-Heuss-Platz, 27568
Bremerhaven

20 Mä rz

Max Goldt liest Berichte
aus der hellen alten Zeit
Satirische Lesung mit Texten aus
dem ›Buch namens Zimbo‹ u. a.
| Capitol (Karten im Vorverkauf:
13,50 Euro, Karten an der
Abendkasse: 15,50 Euro)

Se i t 18 . Janu a r 2010 i n

de r Ga l e r i e im Fo ye r

Istanbul: Ein Meeresmärchen
Fotos von Ilker Maga
| Geöffnet ist die Galerie von
montags bis donnerstags von
8 bis 18.30 Uhr und freitags
von 8 bis 13 Uhr.
Arbeitnehmerkammer Bremen,
Bürgerstraße 1, 28195 Bremen


